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RICHTLINIE (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Anhänge I, III, V und VI der Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich rein technischer Anpassungen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. September 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 
Arbeitsstoffe bei der Arbeit1, insbesondere auf Artikel 19, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Grundsatz 10 der europäischen Säule sozialer Rechte2, die am 17. November 2017 in 
Göteborg proklamiert wurde, besagt, dass alle Arbeitnehmer/-innen das Recht auf ein 
gesundes, sicheres und geeignetes Arbeitsumfeld haben. Das Recht der 
Arbeitnehmer/-innen auf ein hohes Gesundheitsschutz- und Sicherheitsniveau bei der 
Arbeit sowie auf ein Arbeitsumfeld, das ihren beruflichen Bedürfnissen entspricht und 
ihnen eine lange Teilnahme am Arbeitsmarkt ermöglicht, umfasst auch den Schutz 
gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 

(2) Die Umsetzung der Richtlinien zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer/-innen bei der Arbeit, einschließlich der Richtlinie 2000/54/EG, wurde 
einer Ex-post-Bewertung, bezeichnet als REFIT-Bewertung, unterzogen. Gegenstand 
der Bewertung waren die Relevanz der Richtlinien, die Forschung und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse in den betreffenden Bereichen. Die in der 
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen3 genannte REFIT-Bewertung kommt 
unter anderem zu dem Schluss, dass die Liste eingestufter biologischer Arbeitsstoffe in 
Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts geändert muss und die Kohärenz mit anderen 
einschlägigen Richtlinien verbessert werden sollte. 

(3) In ihrer Mitteilung „Sicherere und gesündere Arbeitsbedingungen für alle – 
Modernisierung der Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“4 bekräftigte die Kommission, dass laut der 
REFIT-Bewertung der Rechtsvorschriften der Union im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz die einschlägigen Rechtsvorschriften in diesem 
Bereich im Allgemeinen wirksam und zweckmäßig sind, aber noch Spielraum für die 
Aktualisierung überholter Vorschriften und die Gewährleistung eines verbesserten, 
umfassenderen Schutzes sowie einer strikteren Einhaltung und besseren praktischen 
Durchsetzung der Rechtsvorschriften besteht. Die Kommission hebt dabei vor allem 

                                                 
1 ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 21. 
2 Europäische Säule sozialer Rechte, November 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-

and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de  
3 SWD(2017) 10 final. 
4 COM(2017) 12. 
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die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Liste der biologischen Arbeitsstoffe in 
Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG hervor. 

(4) Die Richtlinie 2000/54/EG enthält Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer/-innen 
vor einer Gefährdung ihrer Sicherheit und Gesundheit, der sie aufgrund der Exposition 
gegenüber biologischen Arbeitsstoffen bei der Arbeit ausgesetzt sind oder sein 
können, einschließlich der Vorbeugung gegen eine solche Gefährdung. Die Richtlinie 
2000/54/EG gilt für Tätigkeiten, bei denen Arbeitnehmer/-innen im Rahmen der 
Ausübung ihres Berufs biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind bzw. ausgesetzt 
sein können, und legt für jede Tätigkeit, bei der eine Exposition gegenüber 
biologischen Arbeitsstoffen auftreten kann, die Maßnahmen fest, um die Art, das 
Ausmaß und die Dauer der Exposition der Arbeitnehmer/-innen gegenüber 
biologischen Arbeitsstoffen zu ermitteln. 

(5) Da eine Risikobewertung ergeben kann, dass eine unbeabsichtigte Exposition 
gegenüber biologischen Arbeitsstoffen besteht, sollten eventuell auch andere, nicht in 
Anhang I der Richtlinie 2000/54/EG aufgeführte Tätigkeiten berücksichtigt werden. 
Daher sollte die informatorische Liste der Tätigkeiten in Anhang I der Richtlinie 
2000/54/EG durch die Aufnahme eines einleitenden Satzes geändert werden, der 
klarstellt, dass die Liste nicht erschöpfend ist.  

(6) Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG enthält die Liste der biologischen Arbeitsstoffe, 
die bekanntermaßen Infektionskrankheiten beim Menschen hervorrufen, eingestuft 
entsprechend dem Ausmaß des von ihnen ausgehenden Infektionsrisikos. Gemäß der 
einführenden Bemerkung Nr. 6 in dem genannten Anhang sollte die Liste aktualisiert 
werden, um dem aktuellen Kenntnisstand hinsichtlich wissenschaftlicher 
Entwicklungen Rechnung zu tragen, die seit der letzten Aktualisierung der Liste zu 
wesentlichen Änderungen geführt haben, insbesondere was die Taxonomie, 
Nomenklatur, Einstufung und Eigenschaften biologischer Arbeitsstoffe sowie die 
Existenz neuer biologischer Arbeitsstoffe anbelangt. 

(7) In den Anhängen V und VI der Richtlinie 2000/54/EG sind die Sicherheitsmaßnahmen 
und Sicherheitsstufen für Laboratorien, Tierhaltungsräume und industrielle Verfahren 
festgelegt. Die Anhänge V und VI sollten dahingehend geändert und neu strukturiert 
werden, dass sie mit den in der Richtlinie 2009/41/EG5 vorgesehenen Einschließungs- 
und anderen Schutzmaßnahmen im Einklang stehen und diese berücksichtigen. 

(8) Bei der Vorbereitung der Aktualisierung der Anhänge I, III, V und VI der Richtlinie 
2000/54/EG wurde berücksichtigt, dass das derzeitige Schutzniveau für 
Arbeitnehmer/-innen, die im Rahmen der Ausübung ihres Berufs biologischen 
Arbeitsstoffen ausgesetzt sind bzw. ausgesetzt sein können, aufrechterhalten werden 
muss, und es wurde sichergestellt, dass die Änderungen nur wissenschaftliche 
Entwicklungen in dem Bereich betreffen, die Anpassungen rein technischer Art am 
Arbeitsplatz erfordern.  

(9) Der Beratende Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz wurde zu den 
Maßnahmen konsultiert, die sich aus der Annahme der Mitteilung der Kommission 
„Sicherere und gesündere Arbeitsbedingungen für alle – Modernisierung der 
Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU im Bereich Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ ergeben und erforderlich sind, damit die 

                                                 
5 ABl. L 125 vom 21.5.2009, S. 75. 
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Rechtsvorschriften der Union im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz wirksam und zweckmäßig bleiben. 

(10) In seiner am 6. Dezember 2017 angenommenen „Stellungnahme zur Modernisierung 
von sechs Arbeitsschutzrichtlinien, um sicherere und gesündere Arbeitsbedingungen 
für alle zu gewährleisten“6 empfiehlt der Beratende Ausschuss für Sicherheit und 
Gesundheit am Arbeitsplatz die Änderung der Richtlinie 2000/54/EG, um ihre 
Relevanz und Wirksamkeit zu erhöhen. 

(11) In einer späteren, am 31. Mai 2018 angenommenen „Stellungnahme zur technischen 
Aktualisierung der Anhänge der Richtlinie über biologische Arbeitsstoffe 
(2000/54/EG)“7 empfiehlt der Beratende Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz eine spezifische Aktualisierung der Anhänge I, III und V und VI, wobei 
den jüngsten technologischen und wissenschaftlichen Entwicklungen in diesem 
Bereich Rechnung getragen werden sollte. 

(12) Bei der Vorbereitung der Aktualisierung der Anhänge I, III, V und VI der Richtlinie 
2000/54/EG erhielt die Kommission technische und wissenschaftliche Unterstützung 
durch Sachverständige aus den Mitgliedstaaten.  

(13) Gemäß der von den Mitgliedstaaten und der Kommission am 28. September 2011 
angenommenen Gemeinsamen Politischen Erklärung zu erläuternden Dokumenten8 
haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur 
Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, 
in denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 
entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. 

(14) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des 
gemäß Artikel 17 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates eingesetzten Ausschusses – 

 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

 

Artikel 1 

Die Anhänge I, III, V und VI der Richtlinie 2000/54/EG erhalten die Fassung des Anhangs 
der vorliegenden Richtlinie. 

Artikel 2 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 
erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens bis zum [Datum – zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie teilen der Kommission 
unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

                                                 
6 Dokument 1718/2017 des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. 
7 Dokument 434/18 des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. 
8 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 
oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 
Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 […] 
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